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Erwägungen

E. 16
décembre 1993 fragen Vorschläge zur Finanzordnung, zur Steuerordnung, zu
wirtschaftspolitischen Vorstellungen unterbreitet. Es ist nicht möglich, dass man sich in
jeder Kommission mit allem be- schäftigt Die Motion will den Bundesrat beauftragen,
«ebenfalls die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des schweizerischen Finanzplatzes
im Bereich der Anlagefonds durch fiskalische Massnahmen zu stärken, insbesondere durch
eine EG-kom- patible Ausgestaltung der Verrechnungssteuer». Wenn wir den Finanzplatz
Schweiz stärken wollen, müssen wir zuerst den Haushalt sanieren; das ist das Wichtigste.
Die Er- fahrung hat gezeigt, dass alle verschuldeten Länder- Muster- beispiel Belgien, Sie
können auch andere Länder nehmen - schlicht und einfach an Wettbewerbskraft verlieren.
Die Folge der Verschuldung: Man muss nachher zuviel Substanz, zu viele Steuern
aufwenden, damit man die Zinsen bezahlen kann. Es ist seltsam, dass Sie wieder mit einer
Motion kommen. Ich habe immer noch die gleichlautenden Motionen Cavadini Adriano
(92.3212) und Ruesch (92.3208) in der Schublade, die insgesamt dasselbe möchten. Sie
möchten die Kapitalerträge grundsätzlich von allen Belastungen befreien. Diesen Auftrag
haben wir bereits, den müssen Sie uns nicht mehr geben. Es ist zu sagen, dass das
Stempelsteuergesetz, das am 1. April 1993 in Kraft getreten ist, eine massive Erleichterung
für die Anlagefonds mit sich bringt. Die Ausgabe von Anteilen an einem Anlagefonds ist
beispielsweise nicht mehr der Emis- sionsabgabe unterstellt Das ist schon eine sehr starke
Er- leichterung. In bezug auf die zweite Forderung, die Anpassung an eine EG-kompatible
Ausgestaltung der Verrechnungssteuer, muss ich Ihnen sagen: Es gibt noch keine
Verrechnungssteuer, die in der EG akzeptiert ist Vielleicht ist es gut, wenn ich Sie wie- der
einmal daran erinnere, was das Gegenstück zur Verrech- nungssteuer ist, was die EG
möchte: Die EG möchte nichteine Verrechnungssteuer, sondern die Amtshilfe in
Fiskalsachen. Das ist viel zweckmässiger. Ich selbst habe dafür keine Vor- liebe, das muss
ich Ihnen gestehen, und zwar weil das erstens eine riesige Bürokratie braucht und zweitens
der Erfolg noch davon abhängt, wie einzelne Länder diese Amtshilfe durchfüh- ren. Ich
möchte lieber eine Verrechnungssteuer haben als Amtshilfe in Steuersachen. Aber das wäre
die Alternative. Sie können noch Motionen bis dahin und dorthin überweisen, aber am
letzten Dreiertreffen hat mich der Finanzminister Deutschlands, Theo Waigel, darauf
angesprochen und ge- sagt, er möchte gerne mit der Schweiz darüber diskutieren. Ich habe
ihm zugesagt, dass wir bereit seien, darüber zu dis- kutieren. Sie können die Weichen jetzt
schon stellen, auch für mich. Wenn Sie eine Verrechnungssteuer grundsätzlich ab- lehnen
oder sie unmöglich machen wollen, können Sie das tun; aber das ist nicht sehr sinnvoll. Sie
sollten nicht so voreilig sein und alle diese guten Gründe, die wir haben, von vornher- ein
verkaufen. Ich bitte Sie, die Motion im besten Fall als Postulat zu überwei- sen. Der
Bundesrat wäre bereit, das zu akzeptieren. Abstimmung - Vote Für Ueberweisung der
Motion 58 Stimmen Dagegen 49 Stimmen Schluss der Sitzung um 13,05 Uhr La séance est



levée à 13 h 05
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